
Arbeitsgemeinschaft 
"Attraktive Wirtschaft Deutschland"

Arbeitgebervertretung
Bundeskommission 
für ethische Unternehmenswerte - EUW
Hohenlindener Strasse 1, 81677 München
e.mail:  info@unternehmenswerte.org
web:  www.unternehmenswerte.org

Wir möchten Mitglied werden:

Die Geschäftsordnung der Arbeitsgemeinschaft "Attraktive Wirtschaft Deutschland", sowie die Satzung, Beitragsordnung und 
Beitragsgruppenordnung des Dachverbandes Bundeskommission für Wirtschaft und Arbeit e.V. haben wir zur Kenntnis 
genommen und erkennen wir an. Wir beantragen hiermit die Aufnahme in die Arbeitsgemeinschaft "Attraktive Wirtschaft 
Deutschland".

Wir möchten Informationen über die BWA per e.mail

Ort Datum

Stempel und rechtsverbindliche Unterschrift

Ihre Angaben werden von der Bundeskommission für Wirtschaft und 
Arbeit e.V. - BWA bzw. der Arbeitsgemeinschaft "Attraktive 
Wirtschaft Deutschland" und seinen Beauftragten zum Zwecke der 
Mitgliederverwaltung gespeichert und im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen verwendet. 

BEITRITTSERKLÄRUNG
Initiative "Attraktive Wirtschaft Deutschland"
Eine Arbeitsgemeinschaft der Bundeskommission für Wirtschaft und Arbeit e.V. - BWA

Bitte vollständig in leserlichen Druckbuchstaben ausfüllen

vollständiger Name des Betriebs, ggf. mit Rechtsform 

Anschrift, PLZ und Ort 

Branche 

Name des Ansprechpartners Telefonnummer

e.mailadresse Faxnummer

Name der/s Geschäftsführers/ in Anzahl der Beschäftigten (in Deutschland)

Amts- oder Handelsregisternummer Internetadresse

Art des Betriebs 
GbR.
Unternehmen (GmbH, AG)
Verein/ Genoss./ Stift.

Behörde (§1 Abs. 4 VwVfG)
Gebietskörperschaft
Partei sonstige

Beitrittsdatum               Beitragsgruppe              Mitgliedsnummer
Folgende bitte frei lassen!

Wir möchten gleichzeitig Mitglied der Bundeskommission für ethische Unternehmenswerte - EUW werden
Die Bundeskommission für ethische Unternehmenswerte ist eine Organschaft des Dachverbandes Bundeskommission für 
Wirtschaft und Arbeit e.v. - BWA. Der Mitgliedsbeitrag in der Arbeitsgemeinschaft reduziert sich gemäß § 4 der Beitragsordnung für 
EUW-Mitglieder um 3/4.

Im Zuge der EUW-Mitgliedschaft beantragen wir die Teilnahme am Förderprogramm.
Gemäß § 5 der Beitragsordnung reduziert sich der Grundbeitrag im Förderprogramm der EUW-Mitgliedschaft um 25%.
Wir versichern hiermit, der Förderung im Form der Veröffentlichung unserer EUW-Mitgliedschaft entsprechend nachzukommen.


